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Empfehlungen zu Eintragungen ins Kompensationsverzeichnis 
(KompVz BW) ab 01/2026 für eintragungspflichtige Stellen gem.  
§ 1 Abs. 3 Kompensationsverzeichnis-Verordnung (KompVzVO) 

Zugang / Anmeldung zum KompVz BW: https://kompvz.landbw.de/ 

Wenn Sie noch keinen Zugang zum KompVz BW besitzen, registrieren Sie sich bitte. 

Wichtig: Der erzeugte Username ist der Name, der im KompVz angezeigt wird und bspw. für 
die Freigabe von Datensätzen relevant ist. Wählen Sie bitte einen kurzen, eindeutig 
zuordenbaren Namen 

Hinweis: Im ersten Schritt müssen Sie einen Eingriff anlegen, um diesem daraufhin eine 
Ausgleichsmaßnahme zuzuordnen, die Sie ebenfalls anlegen müssen. Hierzu dient nachfolgende 
Erläuterung. 

Eingriff anlegen 

   

Um einen neuen Eingriff anzulegen, klicken Sie auf den [+ Neu]-Button und füllen 
dann die Allgemeinen Daten zum Eingriff aus. 

 

 

Wichtig: Die mit rotem Stern [*] markierten Pflichtfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden, 
um eine Eintragung speichern zu können. Diese Eintragung kann dann zu einem späteren 
Zeitpunkt weiterbearbeitet werden. Zum Anlegen eines Eintrags ist es allerdings notwendig alle 
angezeigten Felder auszufüllen, da es sonst im weiteren Bearbeitungsprozess zu 
Fehlermeldungen kommt und das Verzeichnen (= finales Freischalten) durch die uNB nicht 
möglich ist.  

Im Feld "Kommentar" kann ein optionaler Kommentar angelegt werden. Dieser wird allen 
Nutzenden angezeigt, die Freigabe auf den Eintrag haben. Der Kommentar wird mit der 
Verzeichnung gelöscht.  

Hinweise zur Dateneingabe: 

 Auswahl der Verfahrensart: 

o 1 Planfeststellung  für Infrastrukturprojekte (Straßen, Bahn, Deponien, Leitungen) 
o 2 Genehmigung  bspw. Baugenehmigung 
o 3 Abstimmung 
o 4 Bebauungsplan 
o 5 Anzeige/Kenntnisnahme 
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o 6 Sonstiges 

 Eingriffsart 

 Rechtsgrundlage 

 

Nachdem Sie die allgemeinen Daten zum Eingriff angelegt haben, können weitere relevante 
Angaben (z. B. verschiedene Ausgleichsmaßnahmen) dem Eingriff zugeordnet werden: 

 Kompensationen 

 Ersatzzahlungen 

 Ökokonto-Abbuchungen 

 V/M-Maßnahmen  Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen 

 Beeinträchtigungen (Natura 2000) 

Die zutreffende(n) Maßnahme(n) können Sie mit dem [+]-Symbol bei der entsprechenden Rubrik 
anlegen. 

Hinweise beim Anlegen einer Kompensationsmaßnahme 

Bitte füllen Sie im ersten Schritt die allgemeinen Daten aus und geben ggf. die dazugehörige 
Geometrie an. 

Maßnahmentyp auswählen: 

 A/E-Maßnahme  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme sind naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen (§ 13 BNatSchG) für unvermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft, etwa bei Bauprojekten 

 Ausgleichsmaßnahme Streuobstbestände 

 CEF-Maßnahme  (engl. continuous ecological functionality) Maßnahmen zur Sicherung 
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität - es handelt sich um vorgezogene 
Artenschutzmaßnahmen 

 FCS-Maßnahme  (engl. favourable conservation status) Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustandes einer betroffenen Art 

 Kohärenzsicherungsmaßnahme  dient dazu, den Zusammenhang (die Kohärenz) des 
europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 zu bewahren, wenn ein Projekt trotz 
negativer Auswirkungen auf ein Natura 2000-Schutzgebiet genehmigt wird 

 Ökologische Mehrwertmaßnahme  Zustand von Natur, Artenvielfalt, Bodenqualität 
oder Wasserhaushalt wird über den Ausgangszustand hinaus verbessert – Ziel: 
Ökosysteme stärken, Lebensräume vernetzen, biologische Vielfalt fördern 
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 Schadensbegrenzungsmaßnahme  ist eine Minderungsmaßnahme, die während 
eines Eingriffs dazu dient, die Auswirkungen dieses Eingriffs zu verringern (z. B. 
Bauzeitenregelungen, ökologische Baubegleitung, Lärmschutzwände/Lichtschutz, etc.) 

 

WICHTIG: Freigabe für uNB Böblingen erteilen 

Die Benachrichtigung über die Eintragung erfolgt automatisiert und geht bei der uNB Böblingen 
ein, wenn Sie Ihre Eintragung der uNB Böblingen freigeben. 

Die Freigabe für die uNB Böblingen ist zum Verzeichnen (= finales Freischalten) Ihrer 
Eintragungen notwendig. 

Erteilen Sie hierzu bitte dem Team der uNB Böblingen die Freigabe über den Freigabe-Button 
(oben rechts): 

Team hinzufügen: UNB Böblingen (auswählen) 

 

 

Hilfe bei Fragen 

Auf der Hilfe-Seite des KompVz BW finden Sie ein detailliertes Handbuch sowie zwei 
Schulungsvideos: https://kompvz-docs.landbw.de 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, dann melden Sie sich bitte bei uns. 


